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Die Möglichkeit der 
Einbeziehung von Start-ups & 
KMUs bei der Ausschreibung 
und Vergabe
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Vergabe - einfach und sicher?

Chancen nutzen - Start-ups als Innovationsmotor

Start-Up:
1. ein kürzlich gegründetes Unternehmen
2. mit einer innovativen Geschäftsidee und 
3. hohem Wachstumspotential

ABER: Nur 4,0% der Gesamtumsätze werden durch Geschäftsbeziehungen mit 
Behörden (B2G) erzielt, die bisher noch selten ihre Beschaffungsprozesse offen für 
Startups gestalten.

Quelle: Deutsche Start-up Monitor 2019
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Vergabe - einfach und sicher?

Chancen nutzen - Start-ups als Innovationsmotor

App zur zentralen 
und optimierten 
Vergabe von 
Kindergartenplätzen 
für Kommunen

• „Kita-Planer“ oder 
„KIVAN“

App für Abrufbusse 
sog. Shuttle on 
demand

• eHopper

Gerät für 
telemedizinische 
Fernuntersuchungen 

• Tyto Care

• THALEA

Spezialfahrzeuge 
und 

Aufklärungsdrohnen 
zur Bekämpfung von 

Waldbränden
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Innovationsfördernde Auftragsvergabe
Leitfaden der EU Kommission (2021/C 267/01)

Ziel: Einbeziehung von Innovationstreibern (u.a. Start-Ups, KMU) soll 
Übergang zu grüner und digitaler Wirtschaft erleichtern & wirtschaftliche 
Erholung beschleunigen

Innovationsprozess 
oder Ergebnis eines 
Innovationsprozesses

inkrementelle, 
disruptive oder 
transformative 
Innovation

keine 
Standardprodukte/-
dienstleistungen
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Innovationsfördernde Auftragsvergabe
Leitfaden der EU Kommission (2021/C 267/01)

Politische Rahmenbedingungen

• politisches Mandat: klare Vision, Informationskampagnen, Mittelzuweisung

Zugang zur Vergabe für Innovatoren erleichtern

• Hürden überwinden insbesondere Markterkundung

Vergabe für Innovatoren attraktiver zu gestalten

• Hürden überwinden insbesondere Verfahrensgestaltung

staatliche Beihilfen zur Innovationsförderung



Hürden überwinden

Start-Ups und KMU erfolgreich in die Vergabe einbeziehen
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Entscheidende Rechtsgrundlagen

§ 97 Abs. 4 S.1 GWB

„Mittelständische 
Interessen sind bei der 

Vergabe öffentlicher 
Aufträge vornehmlich zu 

berücksichtigen.“

KMUs umfassen auch 
Start-Ups

§ 97 Abs. 1 S. 1 GWB

„Öffentliche Aufträge und 
Konzessionen werden im 

Wettbewerb und im 
Wege transparenter 

Verfahren vergeben.“

Je mehr Unternehmen 
am Verfahren 

teilnehmen, desto höher 
ist der Wettbewerb
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Wie eröffne ich Start-Ups den Weg ins Bieterfeld? 
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schluss von 
mehreren 
selbstständige
n 
Unternehmen 
zu einem 
Bieter für eine 
oder mehrerer 
Aus-
schreibungen

Teilleistungen 
gem. 
Leistungs-
verzeichnis 
werden vom 
Bieter an ein 
selbst-
ständiges 
fremdes Unter-
nehmen 
weitergegeben 
d.h. autonome 
Erfüllung der 
Teilleistung 
durch Nach-
unternehmer

Bieter beruft 
sich auf 
Leistungs-
fähigkeit eines 
anderen 
Unternehmens 
auf die er 
bspw. durch 
Verpflichtungs-
erklärung 
zugreifen kann

Hilfsfunktionen 
d.h. 
Bereitstellung 
von Personal-
oder 
Sachmitteln 
für die 
bietereigene 
Auftrags-
ausführung
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Wie eröffne ich Start-Ups den Weg ins Bieterfeld? 

klein anfangen sinnvoll 
? 

Freigrenzen nutzen

geringere 
Formalisierung, 

einfachere Teilnahme 
möglich 
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Bestimmung des Beschaffungsbedarfs

funktionale 
Leistungsbeschreibung

• mehr Spielraum für innovative 
Konzepte, hier können die 
individuellen Stärken besser 
genutzt werden

Leistungsverzeichnis mit 
EP

• Kein Spielraum für innovative 
Lösungen
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Bestimmung des Beschaffungsbedarfs

Beschaffungsgegenstand

final festgelegt

Erstellung des 
Leistungsverzeichnis

Klassische Herangehensweise

Markterkundung

Entwicklungsbedarf

örtliche 
Gegebenheiten

spezielle 
Anforderungen

agile 
Beschaffung
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Bestimmung des Beschaffungsbedarfs-lösungsoffen?

Gesetzliche Vorgaben, Normen

sofern sich die rechtlichen Anforderungen noch ändern, muss die Beschaffung flexibel angepasst 
werden, wenn man parallel bereits an der Umsetzung arbeiten möchte z.B. Kommunikations- oder 
Verschlüsselungsstandards.

Dynamische Instrumentarien mit Entwicklungssprüngen

Bsp.: On-demand Shuttle, Software

Veränderte Anforderungsprofile

Energiewende
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Leistungs-
beschreibung

Grobkonzept

Verfeinertes 
Konzept 

Backlog Sprintplanung Entwicklung

Zuschlag Start Entwicklung

AG

AN

Ausschreibungsphase Konzeptionsphase

Der Weg ist das Ziel – Absicherung des Erfolgs  über den 
Prozess  

Entwicklungsphase
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Flexible Verfahrensarten 

Verhandlungs-
verfahren § 17 VgV

Flexiblere Beschaffung von 
innovativen Produkten, die 
bereits auf dem Markt sind 

u.U. mit Anpassungen 

Wettbewerblicher Dialog § 18 VgV
AG kann Mittel zum 
Bedarfszweck nicht 

festlegen

Entwicklung innovativer 
Lösungen für den 
Auftraggeber mit 

Unternehmen

§ 19 VgVInnovationspartnerschaft
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Stellschrauben bei der Eignungsprüfung

Umsatz

 geringere Anforderungen
 alternativ Versicherung fordern
 Klarstellen, dass Umsatzabfrage 

nicht die Forderung einer 
Geschäftstätigkeit in diesen 

Jahren abbildet. 

Präqualifizierte Unternehmen

 Anforderungen beschränken

 Standardanforderungen

Mitarbeiterzahl relevant? 

Referenzen

 mehrere kleinere Aufträge 
berücksichtigen

 auch Abstellen auf persönliche 
Referenzen möglich? 
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Präsentation XY

Weitere Ressourcen
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Weitere Ressourcen: Pete – der Legal Chatbot für Vergaberecht

Hier geht es zu Pete in der Sprechblase unten rechts
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Weitere Ressourcen: Vergaberecht für Start-Ups der Leitfaden

Hier geht es zum Leitfaden
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